
Schulpflicht kann nicht aufgehoben werden 
Trotz des Risikos, die Kinder könnten sich in der Schule mit dem Coronavirus anstecken, müssen sie weiterhin die Schulbank drücken.  

Interview: Bettina Stahl-Frick 
 
Immer mehr Eltern wollen 
ihre Kinder nicht mehr zur 
Schule schicken, weil sie das 
Risiko nicht eingehen möch-
ten, dass sich die Kinder mit 
dem Coronavirus anstecken 
und dieses nach Hause 
bringen. Wie geht das Schul-
amt mit dieser Situation um? 
Arnold Kind: Die derzeitige Si-
tuation bringt sowohl für die 
Familien als auch für die Schu-
len viele Fragen und Heraus-
forderungen, und es wird ver-
sucht, diese individuell und im 
Rahmen der geltenden Be-
stimmungen zu klären. Grund-
sätzlich gilt nach wie vor die 
Schulpflicht, derzeit mit Prä-
senzunterricht. Um eine Dis-
pens zu bekommen, ist ein 
ärztliches Attest notwendig. 
Die Schulen müssen dem 
Schulamt nicht jeden Einzelfall 
melden. Wir wissen aber von 
den Schulleitungen, dass El-
tern solche Fragen rund um die 

Schulpflicht bei den Schulen 
stellen. 

Wie Sie sagen, gilt also 
grundsätzlich die Schul-
pflicht. Gibt es in Zeiten wie 
diesen Ausnahmen? 
Nein, die Schulpflicht kann 
nicht aufgehoben werden – sie 
ist im Gesetz festgeschrieben 
und somit einzuhalten. Sie galt 
auch im Frühjahr, als die Schu-
len geschlossen werden muss-
ten. Dort fand sie in Form von 
Fernunterricht statt. Von der 
Schulpflicht kann man sich nur 
nach den gesetzlichen Bestim-
mungen dispensieren lassen. 
Das Dispensationswesen ist in 
Artikel 21 der Schulorganisati-
onsverordnung und in Richt -
linien des Schulamtes fest -
gehalten. Erfolgt eine Dispen-
sation aus gesundheitlichen 
Grün den, ist dies in der Regel 
mit einem Arztzeugnis zu bele-
gen. 

Was wird höher gewertet: 
Der Schutz von Risikogrup-
pen oder die Schulpflicht? 
Diese Frage stellt sich nicht. Es 
geht hier nicht um eine Risiko-
abwägung, sondern grundsätz-
lich darum, dass das Recht auf 
Bildung weiterhin wahrgenom-
men werden kann, auch im 
Rahmen der Chancengleich-
heit. Damit dies geschieht, blei-
ben die Schulen offen, im Sinne 
des Gesetzgebers, der die 
Schulpflicht im Gesetz veran-
kert hat. Niemand kann sie auf-
heben ausser der Gesetzgeber 
selber. Dank Schutzkonzepten 
können die Schulen aber so be-
trieben werden, dass das Anste-
ckungsrisiko grösstmöglich mi-
nimiert wird. Falls das Risiko 
für bestimmte Zielgruppen im-
mer noch zu hoch ist, so besteht 

wie oben ausgeführt die Mög-
lichkeit einer Dispensation mit-
tels eines ärztlichen Attests. 

Werden Kinder, die durch 
ein ärztliches Attest aus der 
Schule genommen wurden, 
über Fernunterricht be-
schult? 
Nein, der Begriff Fernunterricht 
wird in diesem Zusammenhang 
leider manchmal falsch ver-
wendet. Eine Klassenlehrper-
son in einer Primarschule kann 
nicht gleichzeitig für die Schü-
lerinnen und Schüler vor Ort 
Präsenzunterricht erteilen und 
andererseits noch einige Schü-
lerinnen und Schüler parallel 
dazu im Fernunterricht beschu-
len. Schülerinnen und Schüler, 
welche zu Hause bleiben müs-

sen, werden jedoch von der 
Schule so gut als möglich mit 
Lernanweisungen und Unter-
richtsmaterial versorgt, so wie 
dies bei kranken Kindern 
grundsätzlich auch der Fall ist. 
Kinder, welche aus gesundheit-
lichen Gründen vom Unterricht 
dispensiert sind, haben also 
grundsätzlich keinen Rechtsan-
spruch auf Fernunterricht.  

Handkehrum gibt es Eltern, 
welche die Pandemie auf die 
leichte Schulter nehmen. 
Wie werden diese sensibili-
siert, damit sich auch ihre 
Kinder schützen? 
Wie in der ganzen Gesellschaft 
gehen die Meinungen auch bei 
den Eltern in verschiedene 
Richtungen. Wie alle Institutio-

nen sind die Schulen ebenso 
verpflichtet, der epidemiologi-
schen Lage mit angemessenen 
Schutzkonzepten zu begegnen. 
Dabei ist festzuhalten, dass die 
Schulleitungen und Lehrperso-
nen ausschliesslich im Rahmen 
der Vorgaben der Regierung, 
des Amtes für Gesundheit und 
des Schulamtes handeln. Sei-
tens der Regierung, des Schul-
amtes und der Schulen werden 
immer wieder verschiedene In-
formationen an die Eltern ge-
richtet, sei dies gerade kürzlich 
mit einer Medienmitteilung 
oder vergangene Woche mit ei-
nem Brief des Schulamtes an 
alle Eltern, mit der Elterninfor-
mation «Schule heute» oder 
über die Informationskanäle 
der Schule und der Lehrperso-

nen. Wir können jedoch nach 
Rücksprache mit den Schullei-
tungen festhalten, dass die 
Schutzkonzepte insgesamt gut 
bis sehr gut akzeptiert sind.  

Es ist davon auszugehen, 
dass das Schulamt derzeit 
mit Fragen von Eltern und 
Lehrern überhäuft wird. 
Worum drehen sich die 
häufigsten Anliegen? 
Zwar haben die Anfragen, bei-
spielsweise über die Hotline des 
Schulamtes, zugenommen, aber 
glücklicherweise werden wir 
nicht überhäuft. Die Fragestel-
lungen sind breit gefächert, es 
sind Fragen zu den Schutzkon-
zepten, zur Isolation und zur 
Quarantäne, zum Maskentra-
gen, zum Lernen zu Hause oder 
die Frage, warum nicht einfach 
wieder auf Fernunterricht um-
gestellt wird. 

Und was ist derzeit Ihr gröss-
tes Anliegen als Schulamts-
leiter? 
Die Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schulleitungen und das Schul-
amt unternehmen alles, damit 
die Kinder und Jugendlichen 
auch in dieser speziellen Zeit 
möglichst normal in die Schule 
gehen und lernen können. Auch 
kritische Stimmen zu den 
Schutzkonzepten sollen Platz ha-
ben, und es ist zu begrüssen, 
wenn Diskussionen sachlich ge-
führt werden können, was leider 
nicht immer der Fall ist. Wir 
freuen uns, dass die Schulen und 
Schulbehörden Unterstützung 
von Eltern erfahren, die die Be-
mühungen fördern. Ich wünsche 
mir, dass die Solidarität und das 
Miteinander auch für den Fall, 
dass die schwierige Situation 
noch andauern wird, weiterhin 
hochgehalten werden.

Auch in Coronazeiten ist es nicht erlaubt, das Kind ohne ärztliches Zeugnis aus der Schule zu nehmen.  
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Europa ist (noch) kein Politikum im Land 
Euroskepsis ist in Liechtenstein kein verbreitetes Phänomen. Aber bei der DpL sind Tendenzen für einen eurokritischen Kurs erkennbar. 

Die politische Landschaft Euro-
pas war in den vergangenen 
Jahren zunehmend geprägt von 
euroskeptischen Bewegungen 
und Parteien. Der Einfluss, den 
diese Bewegungen auf den eu-
ropäischen Integrationsprozess 
ausüben, ist seit dem Brexit-Re-
ferendum unverkennbar. 

Wie sieht die Situation aber 
in Liechtenstein aus? Wie ste-
hen die Parteien im Fürstentum 
zur europäischen Integration? 
Christian Frommelt, For-
schungsbeauftragter im Bereich 
Politik des Liechtenstein-Ins -
tituts, veröffentlichte letzte Wo-
che einen Bericht zu dieser  
Fragestellung im Rahmen des  
Sammelbandes «Euroscepti-
cism and the Future of Europe». 

Die Frage, ob die Liechten-
steiner Politik von Euroskepti-
zismus geprägt ist, beantwortet 
der Politikwissenschaftler mit 
einem «Jein». Einerseits hat 
bisher keine politische Grup-
pierung offen den EU-Beitritt 
gefordert. Somit können in ge-
wissem Masse alle Parteien als 
euroskeptisch gelten. Anderer-
seits stehen die Parteien hinter 

der Europapolitik der liechten-
steinischen Regierung. Nie-
mand stellt die Zugehörigkeit 
zum Europäischen Wirtschafts-
raum ernsthaft in Frage. Folg-
lich ist auch keine Partei wirk-
lich euroskeptisch.  

Schwenkt die DpL in die 
Bahnen der SVP ein? 
Frommelt räumt aber ein, dass 
es bei den Demokraten pro 
Liechtenstein (DpL) Anzeichen 
gebe, sich stärker euroskeptisch 
zu positionieren. So haben die 
Demokraten als Grundwerte in 
ihren Statuten der «souveräne 
Staat», «unabhängig und 
selbstbewusst» aufgeführt. In 
einem Medienbeitrag vertrat 
die Gruppierung zudem die An-
sicht, dass «unser Land» 
immer stärker «durch Brüssel 
fremdbestimmt» werde. «Das 
sind typische euroskeptische 
Argumente, wie wir sie in der 
Schweiz von der SVP kennen», 
erklärt Frommelt. Aber es sei 
festzuhalten: Es handele sich 
hier nur um Einzelbeispiele, die 
nicht überbewertet werden 
sollten. Auch gilt abzuwarten, 

was der Wahlkampf bringt. In 
der Schweiz vermochte die SVP 
mit einem eurokritischen Kurs 
ihre Wählerschaft seit Beginn 
der 1990er-Jahre fast zu ver-
dreifachen. Hätte eine euro-
skeptische Partei in Liechten-
stein dasselbe Wachstumspo-

tenzial? «Aktuell denke ich 
nicht, dass es mit einem euro-
skeptischen Kurs viel zu gewin-
nen gibt, da der EWR gemäss 
aktuellen Umfragen einen gros-
sen Rückhalt in der Bevölke-
rung geniesst», führt Frommelt 
aus. «Wahrscheinlich würde 

mit einem euroskeptischen 
Kurs vor allem die ohnehin be-
reits bestehende Klientel rechts 
der politischen Mitte bedient 
werden.»  

In der Liechtensteiner Poli-
tik besitzt das Thema europäi-
sche Integration nicht ansatz-
weise jene Brisanz, die es in an-
deren Staaten geniesst. Eine 
Erklärung sieht Frommelt da-
rin, dass der EWR im Ge gen -
satz zur EU wenig politische 
Angriffsfläche biete. Im EWR 
werden – zumindest formell – 
keine nationalen Souveränitäts-
rechte an eine gemeinsame In-
stitution übertragen. Sensible 
Politikfelder wie justizielle  
Zusammenarbeit oder Wirt-
schaftspolitik sind ebenfalls 
nicht Teil des EWR-Abkom-
mens. Darüber hinaus gestaltet 
sich die Mitgliedschaft für 
Liechtenstein bisher sehr er-
folgreich. Das Land erhielt ei-
nen freien, rechtlich abgesi-
cherten Zugang zum Binnen-
markt der Europäischen Union. 
Dies verlieh der Wirtschaft seit 
dem EWR-Beitritt einen über-
durchschnittlichen Wachs-

tumsschub. «Es fehlen aktuell 
die Alternativen zur EWR-Mit-
gliedschaft», so Frommelt.  

Kleinstaaten in der EU:  
San Marino geht voran 
Umgekehrt überrascht es, dass 
bisher keine Partei den EU-Bei-
tritt forderte. Frommelt erklärt 
sich diesen Umstand mit der 
Frage der Grössenverträglich-
keit. Bereits beim EWR stellte 
sich die Frage, ob das Land eine 
Mitgliedschaft zu stemmen ver-
mag. «Ein EU-Beitritt wäre da 
sicherlich nochmals eine grös-
sere Herausforderung» betont 
der Politikwissenschaftler.  

San Marino zeigt hingegen, 
dass auch in Kleinstaaten der 
EU-Beitritt ein Thema sein 
kann. San Marino stimmte 2013 
darüber ab, ob ein EU-Beitritts-
gesuch gestellt werden soll. 
Eine Mehrheit der San-Marine-
sen befürwortet das Gesuch. 
Aber die Volksabstimmung 
wurde letztlich für ungültig er-
klärt, weil die Wahlbeteiligung 
zu niedrig war. 

 
Elias Quaderer

Christian Frommelt: «Es fehlen aktuell die Alternativen zur EWR-
 Mitgliedschaft.» Bild: Tatjana Schnalzger
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«Auf Fernunterricht 
gibt es keinen  
grundsätzlichen 
Rechtsanspruch.»
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